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Zivilsenate 
 
 

Zu 1. 4 U 39/22 Urteil vom 21.04.2022 
 einstweilige Verfügung; gesundheitsbezogene Werbung; Medizinprodukt; 

Wundauflage; Marktverhaltensregel 
 
1.  
Bei Art. 7 der Medical Device Regulation VO 2017/745 (= MDR) handelt es sich um 
eine Marktverhaltensregel i. S. v. § 3a UWG (im Anschluss an OLG Frankfurt, Urteil 
vom 02.12.2021 – 6 U 121/20, GRUR 2022, 581 – Heilerde zur Entgiftung). 
2. 
Das sog. "Strengeprinzip" kommt zum Schutz der Verbraucher nicht nur bei ge-
sundheitsbezogener Werbung für Arzneimittel zur Anwendung, sondern auch, 
wenn Medizinprodukte, welche nur physikalisch wirken und nicht vom Körper re-
sorbiert werden (hier: eine Wundauflage zur Aufnahme und Bindung von Wun-
dexsudat), mit heilenden Wirkungen beworben werden (im Anschluss an OLG 
Frankfurt, Urteil vom 02.12.2021 – 6 U 121/20, GRUR 2022, 581 – Heilerde zur 
Entgiftung). 
3. 
Maßgeblich für die Frage, ob Werbeangaben gesundheitsbezogene Wirkungsan-
gaben enthalten, ist das Verständnis des durchschnittlich informierten, aufmerksa-
men und verständigen Werbeadressaten (im Anschluss an BGH, Urteil vom 
05.11.2020 – I ZR 204/19, GRUR 2021, 513 – Sinupret). 
4. Gehören die Adressaten der Werbeaussage dabei verschiedenen Kreisen (hier: 
medizinische Fachkreise, aber auch das allgemeine Publikum) an, so reicht die 
Irreführung in einem dieser Kreise aus (im Anschluss an BGH, Beschluss vom 
11.02.2010 – I ZR 154/08, WRP 2010, 759 – Bundesdruckerei und Urteil vom 
02.10.2003 – I ZR 150/01, GRUR 2004, 244 – Marktführerschaft). 

   
   



 

 

Zu 2. 7 U 8/21 Beschluss vom 14.12.2021 
 rechtswidrige Drohung; Zurechnung 

 
1.  
Die Ankündigung an einen Geschäftspartner, Kunden und Hausbank von offen For-
derungen und Klageverfahren zu unterrichten, wenn eine streitige Forderung nicht 
ausgeglichen werde, kann – so hier – eine rechtswidrige Drohung im Sinne von 
§ 240 StGB darstellen. 
2. 
Für eine solche (im Übrigen nicht zurechenbare) Ankündigung ihres Mitarbeiters 
kann eine Gesellschaft – so hier – einzustehen haben, wenn sich deren analog § 
31 BGB zurechenbarer Geschäftsführer die Äußerung des Mitarbeiters zu Eigen 
gemacht hat (in Ergänzung zu BGH Urt. v. 28.7.2015 – VI ZR 340/14, BGHZ 206, 
289 Rn. 34). 

   
Zu 3. 8 U 112/21 Urteil vom 13.04.2022 

 gemeinnützige GmbH, steuerbegünstigte Zwecke, Einziehung, Abfindung, 
Beschränkung auf Nennwert, Sittenwidrigkeit, Gläubigerbenachteiligung 
 
1. 
Die Regelung in der Satzung einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH), wonach im 
Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters eine Abfindung nur in Höhe des 
Nennbetrages seiner Stammeinlage zu leisten ist, ist nicht nach § 138 BGB nichtig, 
selbst wenn ein grobes Missverhältnis zwischen dem Nennwert und dem nach all-
gemeinen gesetzlichen Regeln zu bestimmenden Abfindungsbetrag besteht. Wenn 
die Gesellschaft steuerbegünstigte Zwecke i. S. d. §§ 55 ff. AO verfolgt, ist die 
Klausel zulässig und geboten. 
2. 
Der Zulässigkeit der Beschränkung des Abfindungsanspruchs steht nicht entge-
gen, dass auch (Insolvenz-)Gläubigern des Gesellschafters nur der Nennbetrag als 
Haftungsmasse zur Verfügung steht, sofern die Satzung keine abweichenden Re-
gelungen für unterschiedliche Ausscheidensgründe enthält. 
3. 
Zur Auslegung von Bestandteilen einer GmbH-Satzung. 

   
Zu 4. 8 U 23/22 Beschluss vom 04.04.2022 

 Besonderes elektronisches Anwaltspostfach, elektronisches Dokument, 
wirksame Einlegung eines Rechtsmittels 
 

Eine Berufung kann seit dem 01.01.2022 grds. nicht wirksam durch ein Faxschrei-
ben eingelegt werden. Eine Ausnahme nach § 130d S. 2 ZPO liegt nicht vor, wenn 
ein nach § 130a ZPO zugelassener Übermittlungsweg noch nicht in Betrieb ge-
nommen oder eingerichtet wurde. 

   
zu 5. 8 W 7/22 Beschluss vom 11.05.2022 

 Streitwert, Beschlussmängelklage, wirtschaftliches Interesse, Entlastung 
der Geschäftsführung 

 
Zur Bemessung des Streitwerts einer Beschlussmängelklage, mit der die Nichtig-
keit/Anfechtbarkeit gleich lautender Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen 
einer GmbH & Co. KG und ihrer Komplementär-GmbH verfolgt wird. 



 

 

   
zu 6. 9 U 157/21 Beschluss vom 08.03.2022 

 Radweg, Pedelec, Vertrauensgrundsatz, Vorfahrt, Kreisverkehr 
 
1. 
Der sich im fließenden Verkehr bewegende Vorfahrtsberechtigte darf darauf ver-
trauen, dass der Einbiegende sein Vorrecht beachten werde, sofern nicht Anzei-
chen für eine bevorstehende Vorfahrtsverletzung sprechen. 
2. 
Befindet sich eine ältere Person in einer Lage, in der für sie nach der Lebenserfah-
rung aber keine Gefährdung zu erwarten ist, so braucht ein Kraftfahrer nicht allein 
schon wegen ihres höheren Alters ein Höchstmaß an Sorgfalt einzuhalten. 

   
zu 7. 9 U 221/21 Beschluss vom 01.04.2022 

 Parkplatz, wechselseitiges Rücksichtnahmegebot, Verständigung 
 
1. 
Auf einem Parkplatz, insbesondere bei Ein- und Ausparkmanövern, ist das Ge-
samtgeschehen zu betrachten. 
2. 
Hierbei besteht ein wechselseitiges Rücksichtnahmegebot, insbesondere ist zwi-
schen den Fahrzeugführern in Zweifelsfällen ein Kommunikationsakt nötig, um für 
beide Fahrzeuge ein unfallfreies Ein- und Ausparken zu ermöglichen. 

   
zu 8. 24 U 199/19 Urteil vom 05.05.2022 

 Bindung der Zivilgerichte an ein rechtskräftiges verwaltungsgerichtliches 
Urteil 
 
1. 
a) Ist die gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Betriebs einer 
Windenergieanlage gerichtete Anfechtungsklage durch verwaltungsgerichtliche 
Entscheidung rechtskräftig (§ 121 VwGO) mit der Begründung abgewiesen wor-
den, dass von der Anlage auf das Grundstück des Klägers einwirkende akusti-
sche oder optische Immissionen etwa in Form von Infraschallimmissionen das in 
§§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG geregelte Maß nicht erreichen, bindet diese 
Entscheidung die Zivilgerichte bei der Beurteilung eines auf solche Immissionen 
gestützten Unterlassungsanspruchs des Klägers gegen den im Verwaltungspro-
zess gemäß §§ 63 Nr. 3, 65 VwGO beigeladenen Betreiber (vgl. BGH, Urteil vom 
27.11.2020 – V ZR 121/19, ZfBR 2021, 155 Rn. 20). 
b) Wesentliche Geräuschimmissionen im Sinne von § 906 Abs. 1 BGB sind iden-
tisch mit den erheblichen Geräuschbelästigungen und damit schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne von §§ 3 Abs. 1, 22 Abs. 1 BImSchG (vgl. BGH, Urteil vom 
23.03.1990 – V ZR 58/89, NJW 1990, 2465). Etwas anderes gilt auch nicht des-
halb, weil den (öffentlich-rechtlichen) Grenz- und Richtwerten im Sinne von § 906 
Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB nur eine Regelwirkung zukommt. Damit kommt den Zi-
vilgerichten kein weiterer Beurteilungsspielraum als den Verwaltungsgerichten zu. 
2. 
Die inhaltliche Bindung der Zivilgerichte an ein rechtskräftiges verwaltungsgericht-
liches Urteil tritt in einem solchen Fall auch dann ein, wenn die Anfechtungsklage 
wegen fehlender Klagebefugnis gemäß § 42 Abs. 2 VwGO bereits als unzulässig 
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abgewiesen wird, weil die behaupteten Immissionen bereits offensichtlich nicht vor-
liegen können und deshalb eine Rechtsverletzung des Klägers ausgeschlossen er-
scheint (vgl. BVerwG, Urteil vom 10.04.1968 – IV C 160/65, NJW 1968, 1795). 

   
zu 9. 24 U 1/20 Urteil vom 05.05.2022 

 Bindung der Zivilgerichte an ein rechtskräftiges verwaltungsgerichtliches 
Urteil 
 
1. 
a) Ist die gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Betriebs einer 
Windenergieanlage gerichtete Anfechtungsklage durch verwaltungsgerichtliche 
Entscheidung rechtskräftig (§ 121 VwGO) mit der Begründung abgewiesen wor-
den, dass von der Anlage auf das Grundstück des Klägers einwirkende akustische 
oder optische Immissionen etwa in Form von Infraschallimmissionen das in §§ 3 
Abs. 1, 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG geregelte Maß nicht erreichen, bindet diese Ent-
scheidung die Zivilgerichte bei der Beurteilung eines auf solche Immissionen ge-
stützten Unterlassungsanspruchs des Klägers gegen den im Verwaltungsprozess 
gemäß §§ 63 Nr. 3, 65 VwGO beigeladenen Betreiber (vgl. BGH, Urteil vom 
27.11.2020 – V ZR 121/19, ZfBR 2021, 155 Rn. 20). 
b) Wesentliche Geräuschimmissionen im Sinne von § 906 Abs. 1 BGB sind iden-
tisch mit den erheblichen Geräuschbelästigungen und damit schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne von §§ 3 Abs. 1, 22 Abs. 1 BImSchG (vgl. BGH, Urteil vom 
23.03.1990 – V ZR 58/89, NJW 1990, 2465). Etwas anderes gilt auch nicht deshalb, 
weil den (öffentlich-rechtlichen) Grenz- und Richtwerten im Sinne von § 906 Abs. 1 
Satz 2 und 3 BGB nur eine Regelwirkung zukommt. Damit kommt den Zivilgerich-
ten kein weiterer Beurteilungsspielraum als den Verwaltungsgerichten zu. 
2. 
Die inhaltliche Bindung der Zivilgerichte an ein rechtskräftiges verwaltungsgericht-
liches Urteil tritt in einem solchen Fall auch dann ein, wenn die Anfechtungsklage 
wegen fehlender Klagebefugnis gemäß § 42 Abs. 2 VwGO bereits als unzulässig 
abgewiesen wird, weil die behaupteten Immissionen bereits offensichtlich nicht vor-
liegen können und deshalb eine Rechtsverletzung des Klägers ausgeschlossen er-
scheint (vgl. BVerwG, Urteil vom 10.04.1968 – IV C 160/65, NJW 1968, 1795). 

   

 

Strafsenate 
 
 

zu 1. 3 Ws 438/21 Beschluss vom 09.12.2021 
 Nebenklage, Beistand, Prozesskostenhilfe, Ratenzahlung, Anfechtung, Be-

schwer 
 
1. 
Entscheidungen über Anträge des Nebenklägers auf Bestellung eines Rechtsan-
walts als Beistand oder auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für die Hinzuzie-
hung eines Rechtsanwalts sind nach rechtskräftiger Beendigung des Verfahrens in 
der Hauptsache nur noch eingeschränkt anfechtbar, denn ein Nebenkläger, der 
sich nach Rechtskraft des Urteils gegen die Ablehnung eines entsprechenden An-
trags wehrt, ist nicht mehr beschwert. 
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2. 
Auch nach Rechtskraft des Urteils in der Hauptsache noch anfechtbar ist die Ent-
scheidung, mit der dem Nebenkläger Prozesskostenhilfe gegen Zahlung monatli-
cher Raten bewilligt worden ist, denn die Beschwer liegt dann in der nach Beendi-
gung des Verfahrens in der Hauptsache fortbestehenden Ratenzahlungspflicht. 

   
zu 2. 5 RVs 37/22 Beschluss vom 28.04.2022 

 Gesamtstrafenbildung, eigenständiger Strafzumessungsakt, Begründung 

 
Die Bildung der Gesamtstrafe ist ein eigenständiger und zu begründender Strafzu-
messungsakt, der gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 StGB durch die Erhöhung der höchs-
ten Einzelstrafe (sog. Einsatzstrafe) erfolgt und sich nicht an der Summe der Ein-
zelstrafen oder an rechnerischen Grundsätzen zu orientieren hat, sondern an ge-
samtstrafenspezifischen Kriterien. Insbesondere dann, wenn die Einsatzstrafe 
nicht unerheblich erhöht wird und die Gesamtstrafe der Summe der Einzelstrafen 
nahe kommt, darf auf eine zusammenfassende Würdigung der Person des Ange-
klagten und aller einbezogenen Straftaten einschließlich der für sie jeweils wesent-
lichen Strafzumessungserwägungen im Rahmen einer näheren Begründung nicht 
verzichtet werde. 

   
zu 3. 5 RVs 38/22 Beschluss vom 03.05.2022 

 Berufung, Verwerfung, Nichterscheinen, Aussetzung der Hauptverhandlung, 
Fortsetzungstermin 
 
Im Hinblick auf den klaren Wortlaut sowie den Ausnahmecharakter des § 329 
Abs. 4 StPO liegen die Voraussetzungen für eine Verwerfung ohne Sachentschei-
dung nicht vor, wenn der Angeklagte nicht zu einem Fortsetzungstermin nicht er-
schienen ist, sondern zu einer neu anberaumten Hauptverhandlung nach Ausset-
zung der Hauptverhandlung. 

   
zu 4. 5 Ws 114/22 Beschluss vom 12.05.2022 

 Besetzungseinwand, Begründungsanforderungen, Verfahrensrüge; Schöffe, 
Erholungsurlaub, Willkür, Prüfungsmaßstab 
 

1. 
Gemäß § 222b Abs. 1 S. 2 StPO sind die Tatsachen, aus denen sich die vorschrifts-
widrige Besetzung ergeben soll, anzugeben. Die an diesen Vortrag zu stellenden 
Anforderungen entsprechen im Wesentlichen den Rügeanforderungen des § 344 
Abs. 2 S. 2 StPO. Daran hat sich durch die Neueinführung des § 222b Abs. 3 StPO 
durch das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens vom 05.11.2019 nichts 
geändert. 
2. 
Ob einem Schöffen die Dienstleistung im Sinne von § 54 Abs. 1 S. 1 GVG zuge-
mutet werden kann, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls. Dabei ist 
- zur Wahrung des Rechts auf den gesetzlichen Richter - ein strenger Maßstab 
anzulegen. (Bereits gebuchter) Erholungsurlaub eines Schöffen stellt in der Regel 
einen Umstand dar, der zur Unzumutbarkeit der Dienstleistung führt.  
3. 
Im Verfahren nach § 222b Abs. 3 StPO überprüft das Rechtsmittelgericht die Er-
messensentscheidungen des Vorsitzenden lediglich am Maßstab der Willkür. 
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Hinweis: 
 Die Rechtsprechungsübersicht aktuell finden Sie ebenfalls im Bezirks-Infodienst unter "OLG Hamm/De-

zernat 8/Informationen". 
 Die in der Übersicht genannten Entscheidungen stehen Ihnen in der Rechtsprechungsdatenbank 

(NRWEntscheidungen) der Gerichte in Nordrhein-Westfalen im Volltext zur Verfügung.  
 Die Datenbank im NRW-Justizportal ist auch direkt über die Adresse www.nrwe.de erreichbar. 
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